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Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl der direkt in den Integrationsausschuss der Stadt 
Monheim am Rhein zu wählenden Mitglieder vom 7. Feb ruar 2010 

 
Gemäß § 18 Abs. 3 der Wahlordnung für die Wahl der direkt in den Integrationsausschuss der 
Stadt Monheim am Rhein zu wählenden Mitglieder in der Fassung vom 4. Dezember 2009 wird 
das vom Wahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung vom 9. Februar 2010 festgestellte Wahler-
gebnis hiermit öffentlich bekannt gegeben: 
 
Aus den Wahlvorschlägen wurden gemäß § 18 Abs.1 der Wahlordnung  nach dem Divisorverfah-
ren mit Standardrundung Sainte Laguë/Schepers folgende Sitze vergeben: 
 
Internationale Liste Monheim am Rhein 

1. Erkan Güneser 
2. Nassiba Akrouch 
3. Bülent Hafci 
4. Hasan Adibelli 

 
Einzelbewerber 

1. Ercan Türkoglu 
 
 
Gemäß § 39 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) können gegen die Gültigkeit der Wahl  
 

- jede und jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes,  
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der 

Wahl teilgenommen haben sowie  
- die Aufsichtsbehörde  
 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch erheben, wenn sie eine 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c KWahlG für er-
forderlich halten.  
Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu er-
klären. 
 
Monheim am Rhein, 10. Februar 2010 
 
Der Wahlleiter 
 
 
Daniel Zimmermann 

 


